
 

 

 

Jost Aktiengesellschaft 

 

Lauf a. d. Pegnitz 

Wertpapier-Kenn-Nummer: 621 640 
ISIN Code DE0006216401  

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

Unsere Aktionäre laden wir hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung ein 

am Freitag, 16. Mai 2025, 10:00 Uhr,  

im Hotel zur Post, Friedensplatz 8, 91207 Lauf a. d. Pegnitz. 

Einlass ist am Tag der Hauptversammlung ab 9:30 Uhr. 

Es wird keine Verpflegung gereicht. 

Tagesordnung:  

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Vorschlags des Vorstands für die 
Verwendung des Bilanzgewinns und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 sowie 
des Berichts des Aufsichtsrats  

 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach den §§ 171, 172 
Aktiengesetz (AktG) gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Zu 
diesem Tagesordnungspunkt ist daher kein Beschluss zu fassen. 
 
 



 

 

 
 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 beträgt Euro 551.718,16. Vorstand und Aufsichtsrat 
schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2024 wie folgt zu verwenden: 
 
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von Euro 0,65 

je dividendenberechtigter Stückaktie:  EUR 249.322,45  
 

- Gewinnvortrag auf neue Rechnung:  EUR 302.395,71 
  

 
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft 11.527 eigene Aktien 
hält, die nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der 
dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein 
entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, der eine 
unveränderte Dividende pro dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend 
angepassten Gewinnvortrag vorsieht. 
 
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss 
folgenden Geschäftstag fällig. 
 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 

  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. 

 
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. 

 
5. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats sowie über eine 

entsprechende Neufassung von § 12 der Satzung 
 

In den letzten Jahren haben die Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder aufgrund stetig wachsender 
gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen und Verantwortlichkeiten deutlich zugenommen. 
Dies macht es nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat erforderlich, die 
Aufsichtsratsvergütung im Vergleich zur bisher gewährten Vergütung zu erhöhen. Es handelt sich 
seit der Aufnahme der Börsennotiz um die erstmalige Erhöhung der Vergütung. Vor diesem 
Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, wie folgt zu beschließen: 
 
a) § 12 der Satzung („Vergütung“) wird wie folgt neu gefasst:  



 

 

 
„(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes Geschäftsjahr eine feste Vergütung 

von EUR 7.000,00. Abweichend hiervon erhält der Vorsitzende eine feste Vergütung 
von EUR 10.500,00. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des 
Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören, erhalten die Vergütung pro rata temporis. 

 
(2)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller ihnen durch die Ausübung 

des Amtes entstehenden Auslagen sowie Ersatz einer auf ihre Vergütung und Auslagen 
zu entrichtenden Umsatzsteuer.“ 

 
 
b) Die durch die Neufassung von § 12 der Satzung geänderte feste Vergütung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats gilt erstmals für das am 1. Januar 2026 beginnenden Geschäftsjahr. 
 
 
 
 

Mitteilungen und Informationen für die Aktionäre  

Auslage von Unterlagen  

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024, der Lagebericht und der Bericht des 
Aufsichtsrats liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der 
Gesellschaft, Nürnberger Straße 18, 91207 Lauf a. d. Pegnitz, zur Einsicht der Aktionäre aus und 
werden Aktionären, die dies verlangen, in Abschrift kostenlos übersandt. Die vorgenannten Unterlagen 
werden auch in der Hauptversammlung am 16. Mai 2025 zugänglich gemacht. 

  
Der Geschäftsbericht ist auf der Homepage der Gesellschaft unter https://www.jost-ag.com/investor-
relations/hauptversammlung/ abrufbar.  

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von 
Anträgen sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung in Textform angemeldet 
und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss 
durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher oder englischer 
Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen und sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der 
Hauptversammlung, also auf Donnerstag, 24. April 2025, 24:00 Uhr, beziehen. Die Anmeldung und der 
Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils mindestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung, also bis spätestens Freitag, 9. Mai 2025, 24:00 Uhr, über die folgenden 
Kontaktdaten zugehen:  

  Jost Aktiengesellschaft 
c/o ITTEB GmbH & Co. KG 
Vogelanger 25 
86937 Scheuring 



 

 

Deutschland 
E-Mail: jost2025@itteb.de 
 
 

Verfahren für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte 

Aktionäre, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt 
sind und nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht unter 
entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder 
eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.  

Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und der ordnungsgemäße 
Nachweis der Aktionärsstellung nach den vorstehenden Bestimmungen in dem Abschnitt 
„Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts“ erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen.  

 

Vollmachten an Dritte, die nicht in den Anwendungsbereich von § 135 AktG fallen  

Sofern nicht ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, eine andere nach Maßgabe von § 135 Absatz 
8 AktG gleichgestellte Person, ein Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder 
§ 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 KWG tätiges Unternehmen bevollmächtigt wird, bedarf die Erteilung 
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der 
Textform (§ 126b BGB).  

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der 
Eintrittskarte, die den Aktionären nach der fristgerechten Anmeldung zur Hauptversammlung zugesandt 
wird. Ein Formular kann auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse https://www.jost-
ag.com/investor-relations/hauptversammlung/ abgerufen werden.  

Die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesellschaft, ihr Widerruf, ein Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft oder über deren Widerruf müssen der Gesellschaft in 
Textform aus organisatorischen Gründen bis spätestens Mittwoch, 14. Mai 2025, 24:00 Uhr an die 
folgende Adresse übermittelt werden:  

postalisch:       Jost AG          
       Nürnberger Str. 18           
       91207 Lauf 
 
per E-Mail:             info@jost-ag.com                                                                                                                                                                                                           

 

Am Tag der Hauptversammlung kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an der Ein- und 
Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbracht werden. Ebenso kann dort ein Widerruf einer 
erteilten Vollmacht erfolgen.  

 

Vollmachten an Kreditinstitute bzw. gemäß § 135 Absatz 8 oder gemäß § 135 Absatz 10 in Verbindung 
mit § 125 Absatz 5 AktG Kreditinstituten insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen  



 

 

 
Die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, anderen nach Maßgabe von § 135 
Absatz 8 AktG gleichgestellten Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung 
des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, oder Finanzdienstleistungsinstituten oder nach § 
53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 KWG tätigen Unternehmen ist von diesen 
nachprüfbar festzuhalten und unterliegt im Übrigen den gesetzlichen Bestimmungen des § 135 AktG. 
Die genannten Institutionen und Personen können zum Verfahren für ihre eigene Bevollmächtigung 
zusätzliche Anforderungen vorsehen. Wir empfehlen unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der 
Vollmachten mit den Genannten abzustimmen. Wir weisen darauf hin, dass auch insoweit eine 
ordnungsgemäße Anmeldung erforderlich ist.  

 

Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

 
Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Wir weisen darauf hin, 
dass auch insoweit eine ordnungsgemäße Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen in dem 
Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts“ erforderlich ist. Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigt werden, müssen ihnen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen 
Gegenständen der Tagesordnung erteilt werden. Ohne entsprechende Weisung dürfen die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. 

Für die Bevollmächtigung und die Erteilung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter können - abgesehen von der Vollmachterteilung während der Hauptversammlung 
durch Verwendung des in der Hauptversammlung ausliegenden Formulars - das mit der Eintrittskarte 
zugesandte bzw. das auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.jost-ag.com/investor-
relations/hauptversammlung/ abrufbare Vollmacht- und Weisungsformular verwendet werden. Die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform. Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen - sofern die Vollmacht nicht während der 
Hauptversammlung erteilt wird - die Vollmacht nebst Weisungen aus organisatorischen Gründen 
spätestens bis Mittwoch, 14. Mai 2025, 24:00 Uhr, an die folgende Adresse übermitteln:  

 

postalisch:       Jost AG          
       Nürnberger Str. 18           
       91207 Lauf 
 
per E-Mail:             info@jost-ag.com                                                                                                                                                                                                               

 

Für einen Widerruf der Vollmachterteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu den einzuhaltenden 
Fristen entsprechend. Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung der von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter an der Hauptversammlung selbst oder durch einen 
Vertreter teilnehmen und die betreffenden Aktien vertreten, so ist dies bei Erscheinen in der 
Hauptversammlung möglich. Im Falle einer persönlichen Anmeldung durch den Aktionär oder seinen 



 

 

Vertreter an der Einlasskontrolle werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter von 
einer ihnen erteilten Vollmacht auch ohne formgerechten Widerruf ihrer Vollmacht keinen Gebrauch 
machen.  

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

Jeder Aktionär hat das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung sowie zur 
Geschäftsordnung in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der 
Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf. 
Aktionäre können insbesondere Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen (vgl. § 126 AktG); 
dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (vgl. § 
127 AktG).  

Nach § 126 Absatz 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der 
Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Absatz 1 bis 3 AktG 
genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 
mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an 
die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Ein Gegenantrag braucht nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Absatz 2 AktG 
vorliegt. Die Begründung braucht auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5.000 Zeichen beträgt.  

Nach § 127 AktG gilt für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 
Abschlussprüfern § 126 AktG sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht allerdings nicht begründet zu 
werden. Wahlvorschläge brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie nicht den Namen, 
den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthalten (vgl. § 127 Satz 3 AktG 
i. V. m. § 124 Absatz 3 Satz 4 AktG).  

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind an folgende Anschrift zu richten:  

 

postalisch:       Jost AG          
       Nürnberger Str. 18           
       91207 Lauf 
per E-Mail:             info@jost-ag.com     

                                                                                                                                                                                                           

Anderweitig adressierte Anträge bzw. Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Rechtzeitig unter 
dieser Adresse eingegangene Anträge und Wahlvorschläge, d. h. solche, die der Gesellschaft bis 
Donnerstag, 1. Mai 2025, 24:00 Uhr, zugehen, werden nebst einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen unverzüglich unter https://www.jost-
ag.com/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich gemacht. 
Eine Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag in der Hauptversammlung setzt 
voraus, dass der Gegenantrag bzw. der Wahlvorschlag während der Hauptversammlung mündlich 
gestellt wird; dies gilt auch, wenn er vor der Hauptversammlung wie beschrieben zugänglich gemacht 
wurde.  

Auf die Rechte der Aktionäre aus den §§ 122 Absatz 2 und 131 Absatz 1 AktG wird hingewiesen. 

 



 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft 
aus 395.100 nennwertlosen Stückaktien und ebenso vielen Stimmrechten. Davon sind 383.573 Aktien 
stimmberechtigt, da das Stimmrecht aus 11.527 von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien nicht 
ausgeübt werden kann 

 

Hinweise zum Datenschutz 

Die Jost AG und die von ihr beauftragten Dienstleister verarbeiten und speichern personenbezogene 
Daten der Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter für Zwecke der Anmeldung und Teilnahme an der 
Hauptversammlung sowie für deren Durchführung. Die Verarbeitung und Speicherung der 
personenbezogenen Daten erfolgt anhand der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Informationen 
hierzu und zu den Rechten als Betroffener (insbesondere zum Auskunfts-, Widerspruchs- und 
Beschwerderecht) sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.jost-
ag.com/datenschutz einsehbar und können heruntergeladen werden. 

 

 Lauf a. d. Pegnitz, im April 2025 

 

Jost Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


